
Vorblatt 

Problem: 

Durch die Novelle soll die Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 
2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (in der Fassung der Richtlinie (EU) 2018/844 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018), in nationales Recht umgesetzt. 

Ziel: 

Durch die neue Rechtslage soll klimafreundliches Bauen forciert werden indem Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union verbindlich erklärt werden. 

Lösung: 

Novellierung der Bauverordnung 

Alternativen: 

Beibehaltung der bisherigen Rechtslage mit der Gefahr ein Vertragsverletzungsverfahren zu verursachen. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Der Vollzug der vorgeschlagenen Änderungen wird zu keinen nennenswerten finanziellen Auswirkungen 
im Bereich des Landes oder der Gemeinden führen. 

Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 

Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/844 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden und der Richtlinie 2012/27/EU über Energieeffizienz. 

Auswirkungen in umweltpolitscher Hinsicht, insbesondere Klimaverträglichkeit: 

Die vorgeschlagenen Regelungen haben auch im Hinblick auf die Umsetzung der Ziele des Pariser 
Klimaschutzübereinkommens zur Reduktion der Treibhausgase deutlich positive Auswirkungen in 
umweltpolitischer Hinsicht. 

Auswirkungen auf die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft, insbesondere auf Frauen und 
Männer: 

Die vorgeschlagenen Regelungen haben keine unterschiedlichen Auswirkungen auf Frauen und Männer. 

Besonderheiten des Normsetzungsverfahrens: 

Keine 
  



Erläuternde Bemerkungen 

Zu § 34 Abs. 3: 

Diese Anpassung soll der Umsetzung des Artikel 7 Abs. 5 der Richtlinie (EU) 2018/844 dienen. 

Zu § 34a Abs. 5: 

Diese Bestimmung soll der Umsetzung der geänderten Fassung des Anhang II der Richtlinie (EU) 2018/844 
dienen. 

Zu § 34c Abs. 1: 

Diese Bestimmung soll der Umsetzung des Artikel 8 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2018/844 dienen. 

Zu § 34c Abs. 2: 

Diese Bestimmung soll der Umsetzung der Artikel 14 Abs. 4 und Artikel 15 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 
2018/844 dienen. 

Zu § 34c Abs. 3: 

Diese Bestimmung soll der Umsetzung des Artikel 8 Abs. 9 der Richtlinie (EU) 2018/844 dienen. 

Zu § 34c Abs. 5: 

Diese Bestimmung soll der Umsetzung der Artikel 2 Nummer 15c, Artikel 14 Abs. 2 und Artikel 15 Abs. 2 
der Richtlinie (EU) 2018/844 dienen. 

Zu § 34c Abs. 6: 

Diese Bestimmung soll der Umsetzung des Artikel 2 b) 3a der Richtlinie (EU) 2018/844 dienen. 


